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Städtebaulicher Vertrag 

zum 
Bebauungsplan 

mit Satzung über örtliche Bauvorschriften 

Mönchfeldstraße / Balthasar-Neumann-Straße. 
im Stadtbezirk Stuttgart-Mühlhausen 

zwischen 

der Landeshauptstadt Stuttgart 
- Amt für Stadtplanung und Wohnen 

(im Folgenden: Stadt) 

und 

Vertreten durch: 

1 - 3 im Folgenden im Gesamten: Eigentümer 

und 

4 

Anlage 7 

rd 1 

rd 2 
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Vorbemerkung: 

1. Die Stadt hat im Gebiet Mönchfeldstraße/Balthasar-Neumann-Straße einen ßebau
ungsplan aufgestellt. 

Der Aufstellungsbeschluss gern. § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) wurde am 
24.07.2012 und der Auslegungsbeschluss am 04.10.2016 vom Ausschuss für Umwelt 
und Technik gefasst. 
Am 26.09.2017 wurde der Bebauungsplan vom Gemeinderat als Satzung beschlossen. 
Da der erforderliche städtebauliche Vertrag von den Grundstückseigentümern nicht un
terschrieben wurde, konnte der Bebauungsplan jedoch nicht zur Rechtskraft gebracht 
werden. 

Geänderte Rahmenbedingungen, wie die bis heute noch fehlende Mitwirkungsbereit
schaft einiger Grundstückseigentümer, machen in Teilbereichen des neuen Bebauungs
plans eine Überarbeitung notwendig. Im Wesentlichen sind u.a. zwei Baufelder (BF 6 
und BF 7) aus dem Geltungsbereich des Bebauungsplans entfallen. Auch ist es beab
sichtigt, die 6-gruppige Kita zusammen mit einer möglichen Wohnnutzung zentral zu den 
geplanten und bestehenden Wohngebieten gelegen, auf dem Baufeld 2 unterzubringen. 
Hiervon wird neben dem aus der Neubebauung resultierenden Bedarf von vier Gruppen 
noch zusätzlich der Bedarf von zwei Gruppen abgedeckt, der aus dem umliegenden Ge
biet entsteht. Für die Trägerschaft der Tageseinrich~ung für Kinder wird ein Trägeraus
wahlverfahren durchgeführt. Die Planung ist mit dem Jugendamt abzustimmen. 

Aufgrund der Änderungen des Geltungsbereichs und der Festsetzungen ist eine erneute 
Auslegung des Bebauungsplanentwurfs nach § 4a Abs. 3 i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB not
wendig. 

Von den Regelungen des Vertrags sind folgende Eige·ntomer betroffen: - rd 3 
und die Landeshauptstadt Stuttgart (LHS) selbst. Zudem ist auch rd 4 

künftige Erwerberin des Bau- rd 5 
felds 3 Vertragspartnerin. Insbesondere ist - innerhalb der Projektver-
pflichtung, siehe Ziffer 2, beteiligt gemeinsam mit den Eigentümern die Rege-
lungen zur Herstellung des Geh- und Radwegs einschließlich des Provisoriums 
umzusetzen. 
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2. Im Einzelnen sind folgende Grundstücke bzw. Grundstücksteile der Gemarkung Stutt
gart-Mühlhausen Gegenstand dieses Vertrags: 

Baufeld 2 rd 6 
- Fist. Nr. 3968 Mönchfeldstraße mit einer Teilfläche von ca. 542 m2 

- Fist. Nr. 4061 Balthasar-Neumann-Straße mit einer Teilfläche von ca. 88 m2 

- Fist. Nr. 4070 Himmelsleiter 60, 62, 64 mit einer Teilfläche von ca. 75 m2 

- Fist. Nr. 4082 Himmelsleiter mit einer Teilfläche von ca. 1.414 m2 

Gesamt ca. 2.119 m2 

Baufeld 3 rd 7 
- Fist. Nr. 3968 Mönchfeldstraße mit einer Teilfläche von ca. 937 m2 

- Fist. Nr. 4054/1 Balthasar-Neumann-Straße 10, 12 mit einer Fläche von 898 m2 

- Fist. Nr. 4054/2 Balthasar-Neumann-Straße mit einer Teilfläche von ca. 392 m2 

- Fist. Nr. 4055/1 Balthasar-Neumann-Straße 20, 20/1, 20/2 mit einer Teilfläche von 
ca. 77 m2 

Gesamt ca. 2.304 m2 

Baufeld 4 
- Fist. Nr. 3968 Mönchfeldstraße mit einer Teilfläche von ca. 824 m2 

- Fist. Nr. 4054/2 Balthasar-Neumann-Straße mit einer Teilfläche von ca. 41 m2 

- Fist. Nr. 4055/1 Balthasar-Neumann-Straße 20, 20/1, 20/2 mit einer Teilfläche von 
ca. 965 m2 

- Fist. Nr. 4055/2 Balthasar-Neumann-Straße mit einer Teilfläche von ca. 241 m2 

- Fist. Nr. 4056/1 Balthasar-Neumann-Straße 30, 30/1, 30/2 mit einer Teilfläche von 
ca. 31 m2 

Gesamt ca. 2.102 m2 

Baufeld 5 
- Fist. Nr. 3968 Mönchfeldstraße mit einer Teilfläche von ca. 817 m2 

- Fist. Nr. 4055/2 Balthasar-Neumann-Straße mit einer Teilfläche von ca. 10 m2 

und ca. 69 m2 

- Fist. Nr. 4056/1 Balthasar-Neumann-Straße 30, 30/1, 30/2 mit einer Teilfläche 
von ca. 1.045 m2 

- Fist. Nr. 4056/2 Balthasar-Neumann-Straße mit einer Teilfläche von ca. 142 m2 

Gesamt ca. 2.083 m2 

Baufeld 8 
- Fist. Nr. 3968 Mönchfeldstraße mit einer Teilfläche von ca. 270 m2 

- Fist. Nr. 4060 Balthasar-Neumann-Straße 50 mit einer Teilfläche von ca. 1.723 m2 

Gesamt ca. 1.993 m2 

3. Das Verfahren wird nach den Grundsätzen des Stuttgarter Innenentwicklungsmodells 
(SIM) durchgeführt. Den Eigentümern sind die Inhalte und Konditionen des SIM be
kannt. 

Um die Baufelder der Anlage A entsprechend der Planung realisieren zu .können, ist 
beabsichtigt, Kauf- und Tauschverträge zwischen den Eigentümern untereinander und 
mit der LHS durchzuführen. 

Im Plangebiet ist ein Geh- und Radweg entlang der Mönchfeldstraße geplant. Dieser 

rd 8 

rd 9 

rd 10 

. dient zugleich als Feuerwehrzufahrt und wird während der Errichtung der Bauvorhaben 
der Baufelder 3, 4, 5 und 8 voraussichtlich als Baustelleneinrichtungsfläche und -grube 
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benötigt. Der endgültige Geh- und Radweg kann von der Stadt erst nach Fertigstellung 
der privaten Bauvorhaben hergestellt werden. Aus diesem Grund sind bis zur endgülti
gen Herstellung des Geh- und Radwegs/ Feuerwehrzufahrt von und auf Kosten der 
Eigentümer und - Provisorien zu errichten. 

Auf dem städtischen Baufeld 2 ist in Teilbereichen der künftigen Bebauung die Erstel
lung einer sechsgruppigen Kindertageseinrichtung vorgesehen. 

rd 5 

- beabsichtigt, das jetzige Erbbaugrundstück auf dem nördlichen Teil des rd 5 
Baufelds 3 sowie die städtischen Flächenanteile des südlichen Teils des Baufelds 3 
voll erschlossen zu erwerben. 

Die LHS hat das Baufeld 9 bereits veräu
ßert. Da diese Baugenossenschaft vor dem Kauf keine Eigentümerin eigener Grund
stücke im Gebiet war, wurden sämtliche Regelungen im gesonderten Kaufvertrag ge-

. troffen und sind nicht Gegenstand dieses Vertrags. 

Die Wohnbauflächen des gesamten Geltungsbereichs des Bebauungsplans sind als 
ein SIM-Gebiet anzusehen. 

4. Auf den eingebrachten privaten Flächen der Eigentümer greift gemäß den Grundsät
zen des SIM die übliche Förderquote von 20 % der neugeschaffenen Geschossfläche 
für Wohnen (GF). 

5. Um das Planvorhaben zu realisieren, müssen sämtliche Eigentümer Flächen der LHS 
erwerben. Die LHS beabsichtigt, diese Flächen mit der Vorgabe einer Förderquote von 
50 % mittels gesonderter Kaufverträge an die Eigentümer zu veräußern. 

6. Das Plangebiet eignet sich für einen zusätzlichen Wohnungsbau mit ca. 170 Wohnun
gen. 

Der neue Bebauungsplanentwurf setzt für die Vertragsgrundstücke ein Allgemeines 
Wohngebiet (WA) i.S.d. § 4 BauNVO sowie für ein Teilgebiet eine Gemeinbedarfsflä
che (GB) fest. 

Der aktuelle Planentwurf vom 02.08.2018 ist als Anlage B beigefügt (Plankarte, Text
teil). 

Dies vorausgeschickt schließen die Vertragsparteien auf Grundlage von§ 11 .BauGB folgende 
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1. Bebauungsplan inkl. umlegbarer Fachgutachten, Planungshoheit, l:iaftung, 
Planungsleistungen und Planungskosten 

Die Stadt ist bereit, den Satzungsbeschluss zum geänderten Bebauungsplan mit Satzung 
über örtliche Bauvorschriften Mönchfeldstraße / Balthasar-Neumann-Straße in Stuttgart
Mühlhausen dem Gemeinderat gemäß § 1 0 BauGB zur Beschlussfassung vorzulegen. Der 
Gemeinderat bleibt jedoch in der Abwägung der Belange ungebunden. Eine Risikoüber
nahme durch die Stadt erfolgt nicht. 

Eine Haftung der Stadt für etwa gegenstandslos werdende Planungskosten oder sonstige 
Aufwendungen oder Schäden, die im Zusammenhang mit einer nicht wie beabsichtigten Be
bauungsplanung eintreten können, ist ausgeschlossen. Dies gilt auch, wenn sich in einem 
gerichtlichen Verfahren die Unwirksamkeit des Bebauungsplans explizit oder inzident her
ausstellt. 

Die Eigentümer erkennen die Festsetzungen des zukünftigen Bebauungsplans an und ver
zichten auf eventuell sich hieraus ergebende Übernahme- und Geldentschädigungsansprü
che nach den §§ 40 bis 44 BauGB. 

Die Fläche des Geltungsbereichs des zur erneuten Auslegung vorgesehenen Bebauungs
planentwurfs mit Satzung über örtliche Bauvorschriften Mönchfeldstraße / Balthasar
Neumann-Straße in Stuttgart-Mühlhausen beträgt gemäß Flächenbilanz zum Auslegungs
beschluss des Bebauungsplans ca. 5, 10 ha. Die Eigentümer tragen jeweils anteilig die um-
legbaren Planungskosten der Stadt in Höhe von insgesamt - rd 14 

Weiterhin wurden folgende auf die Eigentümer anteilig umlegbaren Fachgutachten im Zuge 
des Bebauungsplanverfahrens in Auftrag gegeben: 

Schallimmissionsuntersuchungen 10/2012 und 10/2015 -
_II __ G_e_la_·n_d_e_a_uf_n_a_hm_e_n_u_nd_P_ro_f_ile_1/_2_01_4_~--------

Summe -

Die Eigentümer tragen jeweiis anteilig die umlegbaren Planungskosten der Stadt sowie die 
umlegbaren Kosten der Fachgutachten in Höhe von insgesamt 74.509 €. · 

Die Eigentümer tragen jeweils entsprechend ihrer zukünftigen Bauplatzfläche wie folgt 
diese Kosten: 

Eigentümer 

Summe 

Baufeld 
4 
5 
8 

(2) 
(3) 
(1) 
(9) 

Bauplatzgröße 
ca. Angabe 

2.102 m2 

2.083 m2 

1.993 m2 

2.119 m2 

2.304 m2 

1.827 m2 

3.697 m2 

34.872 m2 

50.997 m2 

Kosten 

Der für den jeweiligen Verpflichteten in obenstehender Tabelle in der Spalte „Kosten" aufge
führte Betrag wird durch die Stadt erhoben und einen Monat nach Inkrafttreten des Bebau
ungsplans oder nach Erteilung einer Baugenehmigung nach § 33 BauGB, jedoch frühestens 
mit Zustellung einer ordnungsgemäßen Zahlungsaufforderung fällig. 

; 

rd 15 

rd 16 
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Bei Nichteinhaltung der Zahlungsfrist ist nach Ablauf des Fälligkeitstages bis zur vollständi
gen Bezahlung für jeden angefangenen Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von ei
nem Prozent der abgerundeten rückständigen Hauptforderung zu entrichten; abzurunden 
ist auf den nächsten durch 50 Euro teilbaren Betrag. 

2. Projektverpflichtung 

· 2.1 Die Baumaßnahme fällt unter SIM. Zur Sicherung von städtebaulichen Qualitätsstan
dards wird die Durchführung von Planungswettbewerben gefordert. Davon wurde bei 
diesem Verfahren abgesehen, da der Aufstellungsbeschluss bereits gefasst war. Um 
jedoch die geforderten städtebaulichen Qualitätsstandards entsprechend den SIM-An
forderungen sicherzustellen, verpflichten sich die Eigentümer; das jeweilige Vorhaben 
vor Einreichung des Baugesuchs beim Baurechtsamt und in Abstimmung mit dem Amt 
für Stadtplanung und Wohnen dem Gestaltungsbeirat der LHS zur Diskussion zu stel
len. Die Eigentümer verpflichten sich, unter Beachtung des Planungs- und Baurechts, 
die Empfehlungen des Gestaltungsbeirats soweit möglich umzusetzen. 

2.2 Die Eigentümer und - verpflichten sich im Vorfeld bis zur endgültigen Herstel- rd 5 
lung des Geh- und Radwegs/ Feuerwehrzufahrt, provisorische Baustraßen / Feuer
wehrzufahrten auf eigene Kosten, in Abstimmung mit der LHS (dem Tiefbauamt, dem 
Garten- Friedhofs- Forstamt, der Branddirektion und dem Amt für öffentliche Ordnung) 
sowie der SSB AG im erforderlichen Umfang herzustellen und zurückzubauen (siehe 
Ziffern 18 und 19). Seitens des Tiefbauamtes sind das Sachgebiet Planungsbezirke 
Neckar/ Filder (66-3.12) und der Baubezirk 1 Neckar (66-9.21) bei der Planabstim-
mung zu beteiligen. 

Die Eigentümer und - verpflichten sich, für die Herstellung und den Rückbau 
der provisorischen Baustraßen / Feuerwehrzufahrten einen gemeinsamen Baudurch
führungsvertrag mit dem Tiefbauamt abzuschließen, in dem die Details wie z.B. Pla-
nung, Herstellung, Kostentragung durch die Eigentümer und-· Ausbaustan- rd 5 

2.3 

dard der Provisorien, Rückbau der Provisorien durch und auf Kosten der Eigentümer 

und - usw. geregelt werden. Hierzu bestimmen die Eigentümer und • 
- einen Bevollmächtigten, der dfe Eigentümer und - hierbei vertritt und 
als Projektverantwortlicher gegenüber dem Tiefbauamt dient. 

Die Herstellung der Feuerwehrzufahrten, als Provisorium, muss bis zur Nutzungsauf
nahme in den Gebäuden (Einzug der ersten Bewohner) abgeschlossen sein. 

Die Eigentümer und - verpflichten sich, vor Erteilung der Baufreigabe einen 
Baudurchführungsvertrag auf Grundlage der von mit den unter Ziffer 2.2 aufgeführten 

Stellen vorabgestimmten Plänen der Eigentümer und - mit dem Tiefbauamt 
(hier Sachgebiet 66-1.3) abzuschließen. 

2.4 Die Eigentümer verpflichten sich, spätestens 12 Monate nach Inkrafttreten des Bebau
ungsplans oder nach Eintreten der Planreife nach § 33 BauGB einen Bauantrag für das 
Vorhaben einzureichen und das Vorhaben spätestens drei Jahre nach Erteilung der 
Baugenehmigung fertig zu stellen. 
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3. Energiekonzeption 

3.1 

3.2 

Die Eigentümer und - verpflichten sich, die Gebäude auf den Baufeldern 
so zu errichten, dass der Jahres-Primärenergiebedarf Qp um mindestens 30 % ge
genüber der Energieeinsparverordnung EnEV i.d.F. 29.04.2009 reduziert wird. 
Beim baulichen Wärmeschutz (thermische Hülle) sind die Vorgaben der EnEV um 
20 % zu unterschreiten. Für Wohngebäude sind die Anforderungen an ein KfW-Effi
zienzhaus 70 einzuhalten. 

Die Eigentümer und - legen bei Fertigstellung des jeweiligen Vorhabens 
eine Bestätigung eines Sachverständigen vor, aus der hervorgeht, dass das reali
sierte Gebäude den o. g. Anforderungen entspricht. Weicht die Bauausführung 
von den oben genannten Anforderungen ab und übersteigt dadurch der jährliche 
Primärenergiebedarf die o. g. vorgeschriebenen Werte, zahlt der jeweilige Eigen
tümer einmalig an die Landeshauptstadt Stuttgart einen Ausgleichsbetrag. Dieser 
beträgt 5 € für jede kWh/a Mehrverbrauch des Gebäudes an Primärenergie ent
sprechend der Berechnung nach EnEV i.d.F. 29.04.2009. 

3.3 Das Energiekonzept (Wärme und Strom) ist vor Einreichung des Bauantrags mit 
dem Amt für Umweltschutz (36-5) abzustimmen. 

4. Kfz-Stellplätze 

4.1 

4.2 

Die Eigentümer und - verpflichten sich , zu jeder Mietwohnung grundsätz
lich einen Kfz-Stellplatz zur Verfügung zu stellen und mit der Wohnung zu vermieten. 
Ausnahmen zur Vermietung sind nur zulässig, sofern der Mieter dem jeweiligen Ei
gentümer nachweist, dass dem Haushalt dauerhaft kein eigenes Kraftfahrzeug zur 
Verfügung steht. 

Förderung der Elektromobilität (Kfz) 
Die Eigentümer und - verpflichten sich, auf dem Grundstück technische lnf- . 
rastrukturen für die Einrichtung von Stellplätzen für Elektrokraftfahrzeuge vorzusehen 
und diese Art der jeweiligen Stellplätze bereit zu stellen. Hierzu sind zunächst jeweils 
mindestens 20 % der für den Neubau baurechtlich notwendigen Pkw-Stellplätze mit 
der notwendigen Ladeinfrastruktur auszurüsten. Bei der Berechnung bleibt die Anzahl 
der Stellplätze, die als Ersatz für die abgängigen baurechtlich notwendigen Bestands
stellplätze zu schaffen ist, außer Betracht. 

5. Fahrradabstellplätze 

rd 5 

rd 5 

rd 5 

rd 5 

Die Eigentümer und - verpflichten sich, F~hrradabstellplätze entweder ebenerdig rd 5 
oder über für den Radverkehr nutzbare Rampen (Längsneigung::; 15 %) zugänglich herzu-
stellen. Die Bewegungsflächen von Gespannen mit Anhänger sind zu berücksichtigen. Die 
Abstellflächen sind zielnah an den Treppenhäusern/ Eingängen anzuordnen soweit möglich. 
Die Zuwegung per Fahrrad von und nach außen soll über möglichst nur eine Tür erfolgen. 
Maximal 50 % der An;z:ahl der baurechtlich notwendigen Fahrradabstellplätze nach Landes
bauordnung können durch funktional geeignete Doppelparksysteme nachgewiesen werden. 
Der Nachweis ist im Baugenehmigungsverfahren zu erbringen. 
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Die Eigentümer und - sichern zu, die bereits vor Unterzeichnung des städtebaulichen 
Vertrages als Bauantrag eingereichten Planungen hinsichtlich der o.g. Vorgaben zu prüfen. rd 5 
Falls diese mit geringem Planungsaufwand und geringen Kostenerhöhungen realisierbar sind, 
werden sie in der weiteren Planung durch die Eigentümer und - berücksichtigt. An-
sonsten bleiben die vorliegenden Bauanträge hinsichtlich der o.g. Vorgaben unberührt. 

6. Soziale Infrastruktur/Kinderbetreuungsplätze 

Im Plangebiet sollen ca. 170 Wohnungen realisiert werden. Gemäß Schreiben des Jugend
amts vom 31.05.2010 und somit vor dem Grundsatzbeschluss zu SIM wurde die Kostenbe
teiligung für den Bedarf aus dem Gebiet pauschaliert. Die Pauschale beträgt -

Nach heutigem Standard ist eine 
sechsgruppige Tageseinrichtung für Kinder erforderlich. 

Die Eigentümer verpflichten sich, die in der nachfolgenden Tabelle entsprechend ihrer zu:
künftig _realisierbaren Geschossfläche aufgeteilten Kosten fÜr soziale lnfrastrukturmaßnah
men zu tragen. 

Bauplatzgröße Geschossfläche 
Baufeld ca. Angabe Wohnen Kosten 

4 2.102 m2 2.522 m2 

5 2.083 m2 2.500 m2 

8 1.993 m2 2.392 m2 

(2) 2.119 m2 1.343 m2 

(3) 2.304 m2 2.765 m2 

(9) 3.697 m2 5.176 m2 

(1) 1.827 m2 

Summe 

Der für den jeweiligen Verpflichteten in obenstehender Tabelle in der Spalte „Kosten" auf
geführte Betrag wird durch das Liegenschaftsamt (Abte[lung Immobilienmanagement) erho
be,n und einen Monat nach Inkrafttreten des Bebauungsplans oder nach Erteilung einer Bau
genehmigung nach § 33 BauGB, jedoch frühestens mit Zustellung einer ordnungsgemäßen 
Zahlungsaufforderung fällig. 

Bei Nichteinhaltung der Zahlungsfrist ist nach Ablauf des Fälligkeitstages bis zur vollständi
gen Bezahlung für jeden angefangenen Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von ei
nem Prozent der abgerundeten rückständigen Hauptforderung zu entrichten; abzurunden 
ist aUf den nächsten durch 50 Euro teilbaren Betrag. 
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7. Geförderter Wohnungsbau auf der Grundlage der SIM-Regelungen 
- Zusammensetzung SIM-Verpflichtung und Aufteilung Förderprogramme 

Die Eigentümer verpflichten sich, auf den künftigen Baufeldern die in nachfolgender Tabelle 
aufgeschlüsselten SIM-Verpflichtungen für den geförderten Wohnungsbau zu realisieren. 
Hierbei setzt sich diese Verpflichtung aus den privat eingebrachten Grundstücksflächen (Ei
genanteil) mit einer SIM-Quote von 20 % der neu geschaffenen Geschossfläche für Wohnen 
(GF) und den durch die Eigentümer beabsichtigten von der LHS zu erwerbenden Flächenan
teilen mit einer SIM-Quote von 50 % zusammen. 
Ausgehend von der GF, die auf den einzelnen Baufeldern errichtet werden kann, wurde eine 
Wohnfläche (WF) ermittelt. Zur Ermittlung der WF wird ein Anteil von 75 % der GF herangezo
gen. Die .Eigentümer verpflichten sich, nachfolgende WF für den geförderten Wohnungsbau 
zur Verfügung zu stellen. Die Aufteilung der Förderquote in die einzelnen Förderprogramme 
wird in den Ziffern 8-10 dargestellt: 

Eigentümer 

1111- Eigenanteil 
- Kauf LHS 

1111 
- - Eigenanteil 

- Kauf LHS 

1111 
- - Eigenanteil 
--KaufLHS -

Baufeld 

4 

5 

8 

Größe 
Bauplatz 

996 m2 

1.106 m2 

2.102 m2 

1.045 m2 

1.038 m2 

2.083 m2 

1.723 m2 

. 270 m2 

1.993 m2 

SIM- WF 
WF Quote gefördert 

897 m2 20% 180 m2 

995 m2 50% 498 m2 

1.892 m2 678 m2 

941 m2 20% 189 m2 

934 m2 50% 467 m2 

1.875 m2 656 m2 

1.551 m2 20 % 310 m2 

243 m2 50 % 122 m2 

1.794 m2 432 m2 

Zudem beabsichtigt die LHS, die neu geschaffene Wohnfläche auf den Baufeldern 2 und 3 
mit einer Förderquote von jeweils 50 % zu veräußern. Für Baufeld 3 beträgt die Quote für So
zialmietwohnungen (SMW) 50 %. Die Bindungsdauer für SMW beträgt mind. 25 Jahre. 

Da für den geförderten Wohnungsbau des. SIM-Gebiets insgesamt drei Varianten der Auftei
lung der geförderten Wohnfläche auf die einzelnen Förderprogramme in Frage kommen, er
geben sich in den einzelnen Förderprogrammen unterschiedliche Aufteilungen je Eigentü
mer. 

8. Geförderter Wohnungsbau auf der Grundlage der SIM-Regelungen 
- Allgemeine Sozialmietwohnungen (SMW) mit städtischem Belegungsrecht 

Die Eigentümer verpflichten sich, auf den künftigen Baufeldern die in der nachfolgenden Ta
belle zusammengefassten und nach Wohnfläche (WF) aufgeschlüsselten SIM- Verpflichtun
gen für SMW mit städtischem Belegungsrecht zu realisieren. 
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Eigentümer 1 Baufeld 1 SIM- Quote 1 WFSMW 

- Eigenanteil 20 % 180 m2 

- Kauf LHS 1 10 % 100 m2 

4 280 m2 

.- Eigenanteil 20 % 189 m2 

- Kauf LHS 1 10 % 93 m2 

5 282 m2 

--:- Eigenanteil 10 % 155 m2 

- Kauf LHS 10 % 24 m2 

8 179 m2 

Es ist beabsichtigt, dass 30 % der GF auf Baufeld 3 beim Verkauf des städtischen Grund
stücks als SMW mit städtischem Belegungsrecht im Kaufvertrag gesichert werden. 

rd 19 

rd 20 

rd 21 

Die Eigentümer verpflichten sich, die SMW für die Dauer ab Bezugsfertigkeit rd 22 
entsprechend der Mietpreis- und Belegungsbindungen an berechtigte Haushalte zu vermie-
ten. 

Die Wohnungsgrößen und das Wohnungsgemenge sind mit der Stadt abzustimmen. 

Folgende Regelungen gelten für die oben genannten im Rahmen der allgemeinen Sozial
mietwohnraumförderung zu realisierenden Wohnungen: 

8.1 Die Eigentümer erstellen die Wohnungen im Rahmen der allgemeinen Sozialmietwohn
raumförderung des Landes. Die Abwicklung erfolgt im Rahmen der Verwaltungsvor
schrift (VwV) des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Würt
temberg zum jeweiligen Landeswohnraumförderungsprogramm, derzeit VwV-Woh
nungsbau BW 2018/2019. Insbesondere wird auf den im Landeswohnraumförderungs
programm vorausgesetzten Energiestandard verwiesen, der von dem unter Ziffer 3 ge
nannten Energiestandard abweichen kann. In diesem Fall ist die verschärftere Vorgabe 
umzusetzen. 

8.2 Die geförderten Mietwohnungen sind nach den Ausführungen des Landeswohnraum
förderungsgesetzes (LWoFG) in der jeweils geltenden Fassung zu errichten und zu 
vermieten. 

8.3 Die geförderten Mietwohnungen dürfen auf die Dauer von 
Jahren jeweils ab Bezugsfertigkeit (nachfolgend zusammenfassend: ,,Bindungszeit
raum") nur an wohnberechtigte Mieterhaushalte vergeben werden, die durch einen in 
Baden-Württemberg ausgestellten Wohnberechtigungsschein nach § 15 LWoFG die 
Einhaltung der für die Wohnungen maßgeblichen Einkommensgrenzen und die für die 
Mieterhaushalte angemessene Wohnungsgröße nachweisen. 
Für diese SMW erhält die Stadt innerhalb des Bindungszeitraums das Belegungsrecht. 

8.4 Der Stadt ist die Fertigstellung der Wohnungen 6 Monate vorher bekannt zu geben. 
Das Freiwerden einer dem städtischen Belegungsrecht unterliegenden Wohnung ist 
innerhalb von 2 Wochen nach Bekanntwerden der Kündigung der Stadt bekannt zu 
geben. 
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8.5 Die Eigentümer sind verpflichtet, 

a) die geförderten Wohnungen innerhalb des Bindungszeitraums an keine ande" 
ren als die von der Stadt benannten Mieter zur Nutzung zu überlassen (städti
sches Belegungsrecht). 

b) die geförderten Wohnungen innerhalb des Bindungszeitraums nur an wohnbe
rechtigte Mieterhaushalte zu vergeben, die durch einen in Baden-Württemberg 
ausgestellten Wohnberechtigungsschein nach§ 15 LWoFG die Einhaltung der 
für die Wohnungen maßgeblichen Einkommensgrenzen und die für die Mieter
haushalte angemessene Wohnungsgröße nachweisen (Belegungsbindung). 

c) bei der Erstvermietung die Miete 
i) für die beabsichtigten von der LHS zu erwerbenden Flächenanteile 

der Wohnungen nach den Vorgaben des Landeswohnraumförde
rungsprogramm in der jeweils geltenden Fassung; 

ii) für den Grundstückseigenanteil nicht höher als - pro m2 

Wohnfläche (Netto-Kaltmiete); 
iii) für einen Garagen- oder Stellplatz nicht höher als dem ortsüblichen 

Entgelt entsprechend 

festzusetzen. ·Heiz- und Betriebskosten, außer Kosten der Verwaltung, können 
an die Mieter weitergegeben werden. Die Miete darf während des Bindungs
zeitraums nicht mehr erhöht werden, als es den Vorgaben des jeweiligen Lan
deswohnraumförderungsprogramms entspricht (Mietpreisbindung). Dies gilt 
auch, wenn das allgemeine Mietrecht für Wohnraum eine Mieterhöhung dar
über hinaus zulassen würde. 

Die Miethöhe bei der Erstvermietung ist im Einvernehmen mit der Stadt festzu
legen. Diese berechnet sich auf Basis der sich aus Ziffer 8.5 c, i) und ii) erge
benden Mieten durch eine Mischkalkulation. 

d) im Mietvertrag ein Wohnungskündigungsrecht für den Fall zu vereinbaren, 
dass die Stadt von ihnen die Kündigung wegen Unterbelegung der Wohnung 
infolge der Verringerung der Personenzahl verlangt. · 

Die Räumung der Mietwohnung ist notfalls im Klagewege durchzusetzen. Un
terbelegung liegt vor, wenn die Zahl der Wohnräume diejenige der ständigen 
Bewohner seit mindestens 2 Jahren um mehr als 1 übersteigt. 

Diese Verpflichtung besteht nicht, wenn eine Kündigung im Widerspruch zu 
gesetzlichen Bestimmungen, Erlassen und Verordnungen stehen würde. 

8.6 Dienstbarkeit zur Absicherung des städtischen Belegungsrechts, der Belegungsbin
dung und der Mietpreisbindung 

Die Eigentümer werden zur Absicherung der genannten Nutzyngsbeschränkungen 
(städtisches Belegungsrecht, Ausschluss der Vermietung an Nichtberechtigte und Miet-

rd 23 

preisbindung jeweils auf die Dauer von - ab Bezug) für die SMW im Förder- rd 22 
programm „Wohnungsbau BW" eine befristete beschränkte persönliche Dienstbarkeit 
im Grundbuch zu Gunsten der LHS und zu Lasten des jeweiligen Grundstücks des 
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Baufelds auf die Dauer von - jeweils ab Bezugsfertigkeit und den entspre
chenden Bestimmungen zur Miethöhe mit folgenden Inhalten eintragen lassen: 

„Die preisgebundenen Wohnungen dürfen auf die Dauer von 
- ab Bezugsfertigkeit (nachfolgend „Bindungszeitraum'~ an keine anderen als die 
von der Landeshauptstadt Stuttgart - Amt für Stadtplanung und Wohnen - benannten 
Mietw zur Nutzung überlassen werden (städtisches Belegungsrecht). 

Die preisgebundenen Wohnungen dürfen innerhalb des - Bindungszeit
raums nur an wohnberechtigte Mieterhaushalte vergeben werden, die durch einen in 
Baden-Württemberg ausgestellten Wohnberechtigungsschein nach§ 15 LWoFG die 
Einhaltung der für die Wohnungen maßgeblichen Einkommensgrenzen und die für die 
Mieterhaushalte angemessene Wohnungsgröße nachweisen (Belegungsbindung). 

Die Nettokaltmiete darf während des - Bindungszeitraums nur nach den Vor
gaben des beantragten Landeswohnraumförderprogramms Wohnungsbau BW erhöht 
werden (Mietpreisbindung). Dies gilt auch, wenn das allgemeine Mietrecht für Wohn
raum eine Mieterhöhung darüber hinaus zulassen würde. Heiz- und Betriebskosten, au
ßer Kosten der Verwaltung, können an die Mieter weitergegeben werden. 

Für einen Garagen- oder Stellplatz darf innerhalb des Bindungszeitraums nicht mehr 
als das ortsübliche Entgelt vereinbart werden. 

Die Regelung zur Miethöhe gilt für den gesamten Bindungszeitraum bei jedem Ab
schluss eines Mietvertrags (Mietpreisbindung). Die Dienstbarkeit ist befristet. Sie er-

rd 22 

rd 22 

rd 22 

rd 22 

lischt - nach Bezugsfertigkeit der preisgebundenen Wohnungen." rd 22 

Werden für die einzelnen Wohnungen jeweils Wohnungs- oder Teileigentumsgrundbü-
cher angelegt, ist diese Nutzungsbeschränkung im jeweiligen Wohnungs- bzw. Teilei
gentumsgrundbuch abzusichern. 

Die Antragstellung erfolgt durch die jeweiligen Eigentümer entweder im Rahmen der 
Grundstücksneuordnung, mit Rechtskraft des Bebauungsplans oder mit Erteilung einer 
Baugenehmigung nach§ 33 BauGB. Die Kosten für die Eintragung der Dienstbarkeit 
tragen die Eigentümer. 

Die beschränkte persönliche Dienstbarkeit erhält Rang vor .evtl. Belastungen in Abt. III 
des Grundbuchs. Erforderlichenfalls verpflichten sich die jeweiligen Eigentümer, ent
sprechende Rangrücktrittserklärungen der Gläubiger beizubringen. 
Die Stadt verpflichtet sich, den Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit der geförderten Woh
nungen sowie den Beginn und Ablauf des Bindungszeitraums schriftlich gegenüber 
dem Grundbuchamt zu erklären. Die Erklärung der Stadt ist spätestens 1 Monat nach 
Zugang der schriftlichen Mitteilung ·der Eigentümer über die Bezugsfertigkeit der Woh
nungen an die Vorgenannten zu übergeben. 

Außerdem verpflichtet sich die Stadt (Amt für Stadtplanung und Wohnen), nach Ab
lauf des Bindungszeitraums auf Verlangen der Eigentümer unverzüglich für die 
Dienstbarkeit eine Löschungsbewilligung in der Form des § 29 GBO an die Eigentü
mer zu übergeben. Eventuelle Kosten für die Löschung werden von den Eigentümern 
getragen. 

8.7 Nach-· jeweils ab Bezugsfertigkeit, entfallen das städtische Belegungsrecht rd 22 
sowie die Belegungs- und die Mietpreisbindung. Die geförderten Mietwohnungen sind 
dann frei und können durch die Eigentümer eigenverantwortlich vermietet werden. 
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8.8 Die Eigentümer haben für die Förderung der Mietwohnungen Landesmittel der Allge
meinen Sozialmietwohnraumförderung zu beantragen, soweit die Mittel zur Verfügung 
stehen. 

8.9 Besondere Verpflichtungen 

Die Eigentümer verpflichten sich, 

a) die geförderten Mietwohnungen stets in gutem Bauzustand zu erhalten, 

b) die geförderten Mietwohnungen ausreichend zu versichern und im Falle einer 
Zerstörung durch Brand oder Einsturz im vorherigen Umfang alsbald wieder
herstellen zu lassen, 

c) Vertretern der Stadt auf Verlangen die Besichtigung der geförderten Mietwoh
nungen zu ermögljchen, 

d) der Stadt spätestens ein Jahr nach Bezugsfertigkeit der Sozialmietwohnun
gen eine Bauabrechnung mit Wirtschaftlichkeitsberechnung analog dem Be
rechnungsverfahren der L-Bank vorzulegen. 

8.10 Datenschutz 

Zur Überwachung der sich aus der Förderung ergebenden Verpflichtungen werden ge
mäß§ 20 Abs. 4 LWoFG die erforderlichen Daten durch die Stadt erhoben, genutzt, 
verarbeitet und gespeichert. 

9. Geförderter Wohnungsbau auf der Grundlage der $IM-Regelungen 
- Allgemeine Sozialmietwohnungen (SMW) ohne städtisches Belegungsrecht 

Eigentümer 1 Baufeld 1 SIM-Quote 1 WFSMW 

1111- Kauf LHS 2 

1 

40 % 398 m2 .. 4 398 m2 

1111- Kauf LHS 2 

1 

40 % 374 m2 .. 5 374 m2 

Für die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Flächenanteile gilt abweichend zu 
Ziffer 8.3: 

Die Eigentümer dürfen die Wohnungen selbst belegen. 

Die übrigen Bestimmungen aus Ziffer 8 gelten. 
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10. Geförderter Eigentumswohnungsbau auf der Grundlage der SIM-Regelungen 
- Preiswertes Wohneigentum (PWE) 

- verpflichtet sich, auf dem künftigen Baufeld 8 die in der nachfolgenden Tabelle zu-
sammengefassten Wohnflächen (WF) für PWE zu realisieren. 

Eigentümer 1 Baufeld 1 Wohnfläche SIM-Quote WFPWE 

- Eigenanteil 1.551 m2 10 % 155 m2 

-Kauf LHS 243 m2 40% 97 m2 

8 1.794 m2 252 m2 

Beim Verkauf von insgesamt mindestens 252 m2 Wohnfläche durch -· die auf dem 
Baufeld 8 entstehen, hat - die Vorgaben der Stadt aus dem Förderprogramm PWE zu 
beachten, insbesondere diese Wohnungen nur an den hierzu berechtigten Personenkreis 
und zu den hierfür geltenden Konditionen (maximaler Grundstückskaufpreis) zu verkaufen. 
Die Wohnungsgrößen und das Wohnungsgemenge sind mit der Stadt im Rahmen des Bau
gesuchs abzustimmen. 

Die anteiligen Grundstückskaufpreise und die Verkaufspreise der Wohnungen sind im Ein
vernehmen mit der Stadt abzustimmen. 

Folgende Regelungen gelten für die oben genannten im Rahmen des Programms PWE zu 
realisierenden Eigentumswohnungen: 

10.1 Die Abwicklung erfolgt gemäß der Richtlinien zum Sonderprogramm PWE der LHS, 
Richtlinien für die verbilligte Abgabe städtischer Grundstücke vom 19.07.2007 in der 
Fassung vom 01.10.2009. 

Die Eigentumswohnungen müssen gemäß Durchführungshinweisen des Wirtschaftsmi
nisteriums zum Landeswohnraumförderungsgesetz (DH-LWoFG, Stand 31.7.2010) von 
ihrer Größe (Anzahl der Zimmer, Wohnfläche) für eine Förderung im Rahmen der Ei
gentumsförderung des Landes und der LHS geeignet sein. Insbesondere wird auf den 
vorausgesetzten Energiestandard verwiesen, der von dem unter Ziffer 3 genannten 
Energiestandard abweichen kann. In diesem Fall ist die verschärftere Vorgabe umzuset
zen. 

10.2 Die einzelnen Eigentumswohnungen werden zusammen mit dem jeweiligen Miteigen
tumsanteil am Grundstück von - im PWE an förderfähige Bewerber veräußert. 

- verpflichtet sich, die Beurkundung der erforderlichen Teilungserklärungen so 
bald wie möglich zu veranlassen. 

- selbst wird für di.e Eigenanteile in Höhe von 155 m2 im Förderprogramm PWE 
nicht gefördert. Vielmehr trägt I im Rahmen des SIM die Last aus der Grundstücksver
billigung der geförderten Wohnungen. Nur der Enderwerber (Begünstigte) erhält eine 
Grundstücksverbilligung. 

Für die zu erwerbende Fläche der LHS gewährt die Stadt im Rahmen des Kaufver
trags die üblichen Grundstücksverbilligungen nach den Richtlinien des Programms 
PWE. 
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Der konkrete Grundstückspreis ist entsprechend der Richtlinien des städtischen Son
derprogramms PWE abhängig vom Einkommen und der Anzahl der Kinder der Ender
werber. 

Einkommens- Grundstücks- Max. Grundstücks- Verbilligung 
gruppe verbilligung um preis pro m2 Grund- bei einem Bo-

stücksanteil denwert von 
% -40,0 

II 25,0 
111 10,0 

Kinderzuschlag 
in Einkommens-
gruppe I bis III je 
Kind 2,5 
max. 4 Kinder 10,0 -

Die Berechnung der oben genannten Verbilligungsstufen geht von einem Grund
stückspreis von - Grundstücksfläche aus. 

10.3 Gemäß SIM-Beschluss wird für den Eigenanteil in Höhe von 155 m2 von - als Last 
eine 30 %-ige Verbilligung des erschließungsbeitragspflichtigen Grundstücksanteils von 
- angerechnet. . 

Nach Abschluss der Maßnahme und Verkauf der Eigentumswohnungen im Pro
gramm PWE hat - für den Eigenanteil in Höhe von 155 m2 nachzuweisen, 
dass die tatsächliche Grundstücksverbilligung bei einer Gesamtbetrachtung der 
PWE-Wohnu.ngen mindestens 25 % des anteiligen Grundstückswertes beträgt. 

Darüber hinaus gehende Minderbeträge sind von - an die Stadt auszuglei
chen und zwar binnen 4 Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung beim 
Zahlungsschuldner durch Überweisung auf das vom Zahlungsempfänger zu be
nennende Konto. Der Ausgleichsbetrag ist bis zur Fälligkeit nicht zu verzinsen. 

Die Verbilligungsbeträge für die Eigentumswohnungen aus dem Eigenanteil sind 
der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. 

Eigenanteil Eigenanteil Eigenanteil Min. 
Eigentümer BF PWE in WF PWE in B 1. PWE in€ 25 % 

- - Eigenanteil 1 · 8 155 m2
1 172 m2 

rd 25 
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10.4 - hat b.ei der ganzen oder teilweisen Veräußerung der Wohnungen die noch rd 21 

nicht erfüllten Verpflichtungen aus diesem städtebaulichen Vertrag, insbesondere 
die Verpflichtungen nachfolgend Ziffer 10.6 bis 10.8 dieses Abschnittes, soweit sie 
anwendbar sind, dem Eigentumsnachfolger ausdrücklich in der Weise anzubedin-
gen, dass die Stadt die Erfüllung vom Erwerber auch direkt verlangen kann. 

Der Stadt sind unverzüglich und kostenfrei Abschriften der Verträge mit den Enderwer
bern zu übergeben. 
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10.5 - ist verpflichtet, in die jeweiligen Kaufverträge für die Eigentumswohnungen rd 21 
des Programms PWE, die I mit den Enderwerbern abschließt, zu Gunsten der rd 24 
Stadt und zu Lasten des jeweiligen Vertragsgegenstands die Bestimmungen nach-
folgend Ziffer 10.6 bis 10.8 aufzunehmen. 

Des Weiteren hat I dafür Sorge zu tragen, dass im Jeweiligen Grundbuchheft die rd 24 
Eintragung von Belastungen in der Rangfolge der nachstehenden Nennung erfolgt: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Dienstbarkeiten, die von - zur Sicherung der Ver- und Entsorgung 
des Bauvorhabens noch zu bestellen sind, 
die Benützungsbeschränkungen - nachstehend Ziffer 10.6 - mit unter sich 
gleichem Rang, 
die Finanzierungsgrundpfandrechte, die der für das Sonderprogramm ausge
wählte Enderwerber zur Finanzierung der finanziellen Verpflichtungen aus 
dem Kaufvertrag benötigt, den I mit - abgeschlossen hat bzw. ab
schließen wird, 
die Vormerkung zu Gunsten des jeweiligen Erwerbers zur Sicherung des An
spruchs auf Übertragung des Eigentums an dem betreffenden Grundstück, 
die jeweilige Grundschuld zu Gunsten der Stadt betreffend Entschädigungs
zahlung bei Weiterveräußerung - nachstehend Ziffer 10.7 

Die Eigentumsumschreibung auf den Erwerber und die Belastungen gemäß lit. e) sind 
im Grundbuch gleichzeitig einzutragen. 

10.6 Benützungsbeschränkungen 

rd 21 

rd 24 
rd 21 

In den jeweiligen Einzelvertrag-/ Enderwerber ist folgende Bestimmung mit fol- rd 21 
gendem Wortlaut aufzunehmen: 

,,Benützungsbeschränkungen: 

a) Die Wohnung darf zu keinen anderen als Wohnzwecken bzw. zum Parken 
(Tiefgarage) verwendet werden. Es dürfen keine Verkaufs- oder andere Er
werbsgeschäfte eingerichtet und betrieben werden. 

b) Der Erwerber verpflichtet sich, die Eigentumswohnung rd 28 
nicht durch Dritte (ausgenommen Eltern, Ehegatten, Abkömmlinge oder Ge
schwister) nutzen zu lassen. Zu jeder Übertragung oder sonstigen Nutzungs
überlassung ist die vorherige Zustimmung der Landeshauptstadt Stuttgart 
(Amt für Stadtplanung und Wohnen, Abteilung Wohnen) erforderlich. 

c) Zur Sicherung der vorstehenden Benutzungsbeschränkungen oben lit. a und 
b bewilligen die Vertragsschließenden und beantragt der Eigentümer die 
Eintragung je einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu 

Gunsten der Landeshauptstadt Stuttgart und zu Lasten des jeweiligen Woh
nungs- bzw. Teileigentumsrechts am Grundstück." 

Hinweis der Stadt: Eine Vermietung ist während der Bindungsfrist grundsätzlich nicht 
zulässig. 

10.7 Weiterveräußerung, Weitergabeverpflichtung, Entschädigungszahlung bei Weiter
veräußerung, Grundschuld. 
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In den jeweiligen Einzelvertrag - / Enderwerber ist folgende Bestimmung mit fol- rd 21 
gendem Wortlaut aufzunehmen: 

,.1. Weiterveräußerung. Weitergabeverpflichtung 

Der Käufer hat bei ganzer oder teilweiser Veräußerung der Wohnung die noch nicht er
füllten Verpflichtungen aus diesem Vertrag - soweit sie anwendbar sind - dem Eigen
tumsnachfolger ausdrück/ich. anzubedingen; er haftet für die Erfüllung dieser Verpflich
tungen und wird davon nur frei, wenn der Eigentumsnachfolger diese ausdrücklich 
übernommen hat, seinerseits eine Weitergabeverpflichtung eingegangen ist und soweit 
ihn die Landeshauptstadt Stuttgart ausdrücklich schriftlich aus dieser Haftung -entlässt. 
Die Landeshauptstadt Stuttgart darf die Entlassung aus der Haftung nur aus wichtigem 
Grund verweigern. 

Dies gilt auch bei Begründung und Veräußerung von Wohnungs-, Teil- oder Untererb
baurechten. 

Dem Amt für Stadtplanung und Wohnen der Landeshauptstadt Stuttgart sind unverzüg
lich und kostenfrei Abschriften jener Verträge zu übergeben. 

2. Entschädigungszahlung bei Weiterveräußerung 

Der Käufer hat bei ganzer oder teilweiser Veräußerung des Vertragsgegenstands vor 
Ablauf der Bindungsfrist die vom Verkäufer gewährte Verbilligung auf den Grund
stückskaufpreis anteilig als Entschädigungszahlung an die Landeshauptstadt Stuttgart 
zu leisten. Für jeden Monat einer bestimmungsgemäßen Verwendung des Objekts ist 
den Begünstigten ein 120tel der gewährten Grundstückssubvention zu erlassen. 

Vom Zeitpunkt der Fälligkeit an ist die Entschädigungszahlung mit 5 % über dem Ba
siszinssatz(§ 247 in Verbindung mit§ 288 Abs. 1 Satz 2 BGB) zu verzinsen. 

Die Grundstücksverbilligung beträgt derzeit * Euro 
(entspricht der Grundschuld zugunsten der Landeshauptstadt Stuttgart) 

Bei ganzer oder teilweiser Veräußerung des Vertragsgegenstands an die Eltern, den 
Ehegatten, Abkömmlinge oder Geschwister der Käufer wird von der Entschädigungs
zahlung abgesehen, sofern das geförderte Objekt auch vom Rechtsnachfolger eigen 
genutzt wird. 

Die Entschädigungszahlung ist von der Landeshauptstadt Stuttgart zweckgebunden 
zur Förderung des Eigentumsprogramms PWE zu verwenden. 

3. Grundschuld 

Zur Sicherung der Forderung der Landeshauptstadt Stuttgart aus Ziffer 2 bestellt der 
Käufer im Rang nach den Finanzierungsgrundpfandrechten und Belastungen nach Abt. 
II des Grundbuchs am jeweiligen Einzel-Vertragsgegenstand für die Landeshauptstadt 
Stuttgart eine Grundschuld ohne Brief im Betrag von * Euro. Die Grundschuld 
ist ab dem Tag der Eintragung mit 15 % jährlich zu verzinsen. Die Zinsen sind jährlich 
nachträglich fällig. 

Der Käufer unterwirft sich wegen des Grundschuldbetrags und der Zinsen der soforti
gen Zwangsvollstreckung gemäß § 800 ZPO in den Vertragsgegenstand. 
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Die Vertragsschließenden b e w i 11 i g e n und der Käufer b e a n t r a g t die Ein
tragung der Grundschuld mit Briefausschluss und Zwangsvollstreckungsunterwerfung 
in das Grundbuch. Der Gläubigerin kann jederzeit auf einseitigen Antrag eine voll
streckbare Ausfertigung ohne Nachweis der Fälligkeit erteilt werden. 

Die Grundschuld dient zur Sicherung der Forderung der Landeshauptstadt Stuttgart 
aus oben Ziffer 2. 11 

* Im jeweiligen Grundbuch ist zu Gunsten der LHS jeweils eine Grundschuld in Höhe 
des Verbilligungsbetrags zu bestellen. 

10.8 Personenmehrheit, gesamtschuldnerische Haftung 

In den jeweiligen Einzelvertrag - / Enderwerber ist folgende Bestimmung mit fol
gendem Wortlaut aufzunehmen: 

„Die Käufer der geförderten Eigentumswohnung haften der Landeshauptstadt Stuttgart 
für die Erfüllung der Verpflichtungen aus diesem Vertrag als Gesamtschuldner. Sie er
mächtigen sich hiermit gegenseitig, Erklärungen in allen Angelegenheiten, die diesen 
Vertrag betreffen, mit verbindlicher Wirkung für alle Vertragspartner abzugeben oder 
entgegenzunehmen. Zur Wirksamkeit einer Erklärung der Landeshauptstadt Stuttgart 

· genügt es, wenn sie gegenüber einem der Gesamtschuldner abgegeben wird. Tatsa
chen, die in der Person oder im Verhalten eines der Gesamtschuldner eintreten, wirken 
für und gegen alle. 11 

10.9 Verpflichtung der Stadt bei Ablösung der Entschädigungszahlung 

Die Leistung der Entschädigungszahlung durch den Enderwerber gegenüber der Stadt 
entsprechend vorstehend Ziffer 10.7 ist grundsätzlich als Ablöse möglich. Die Entschä
digungszahlung ist nur als Gesamtbetrag möglich. 

Die Stadt ist verpflichtet, nach Ablauf der Eigennutzungsfrist oder.nach Leistung der 
Entschädigungszahlung bei Weiterveräußerung auf Antrag eine Löschungsbewilligung 
für die Benützungsbeschränkung vorstehend Ziffer 10.6 Buchstabe b) und die Grund
schuld Ziffer 10.7 Ziffer 3 zu erteilen. 

10.1 O Selbsthilfe, Sonderwünsche der Enderwerber 

Bei den Wohnungen des Programms PWE ist beim inneren Ausbau Selbsthilfe 

(=Eigenarbeit) der jeweiligen Enderwerber zulässig und mit dem Eigentümer abzu-

rd 21 . 

stimmen. Sond.erwünsche sind nur bis zu einer Höhe von - brutto zulässig. rd 29 
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11. Dachbegrünung / Photovoltaik 

Die Eigentümer und - verpflichten sich, Dachflächen mit Solaranlagen zur Erzeu- rd 5 
gung elektrischen Stroms (Photovoltaik) auszurüsten und entsprechend zu nutzen oder nut-
zen zu lassen. 

Die Eigentümer und - verpflichten sich, Flachdächer flächig mit Ausnahme der zu- rd 5 
lässigen technischen Aufbauten _extensiv zu begrünen und dauerhaft zu erhalten. Der 
Schichtaufbau muss mind. 12 cm, die Substratschicht mind. 8 cm betragen. Für die Begrü-
nung sind geeignete Gräser-, Kräuter- und Sprossenmischungen aus heimischen Arten zu 
verwenden . . 

Die Eigentümer und - verpflichten ~ich Solaranlagen einseitig schräg aufgeständert rd 5 
über der Begrünung anzubringen, der Mindestabstand zwischen Substratschicht und Unter-
kante Paneele darf 30 cm nicht unterschreiten. Alternativ können Solaranlagen flächig ohne 
Aufständerung und ohne Begrünung auf bis zu 40 % der Dachflächen angebracht werden. 

Auf bis zu 20 % der Dachflächen sind folgende Nutzungen zulässig: 
technische Aufbauten 
Dachterrassen 
Attika und nicht brennbare Abstandsstreifen 

12. Begrünung unterirdischer Gebäudeteile, Tiefgaragen 

Die Eigentümer und - verpflichten sich, nicht von Gebäudeteilen überbaute Tiefga- rd 5 
ragen und unterirdische Gebäudeteile mit einer Substratschicht von 60 cm zur Bepflanzung 
zu überdecken. Die Flächen sind, mit Ausnahme von Zuwegungen, Durchwegungen und 
Spielflächen intensiv zu begrünen, gärtnerisch mit Rasen, Stauden und heimischen Bäumen 
und Sträuchern anzulegen und dauerhaft zu unterhalten. 

13. Sicherung des Baumbestandes / Maßnahmen zum Artenschutz 

Die Eigentümer und - verpflichten sich, die im Bebauungsplan als zu erhaltend dar- rd 5 
gestellten Bäume dauerhaft zu erhalten und bei natürlichem Abgang durch Pflanzung heimi-
scher, standortgerechter mindestens mittelkroniger Laubbäume zu ersetzen. Während der 
Bauzeit sind für die zu erhaltenden Bäume gemäß DIN 18920 Schutzmaßnahmen zu treffen. 
So sind Baustelleneinrichtungsflächen außerhalb des Baumschonbereiches der zu erhalten-
den Gehölzbestände einzurichten. 

Die entsprechend dem Gutachten zum Vorkommen geschützter Arten (Gutachten Ökologie 
Ornithologie Quetz & Büro für Landschaftsplanung Koch vom Dezember 2014) geforderten 3 
Nisthilfen für den Star wurden seitens der Stadt an geeigneter Stelle aufgehängt. 

14. Neupflanzungen von Gehölzen 

Die Eigentümer und - verpflichten sich, bei der Pflanzung von Gehölzen stand- rd 5 
ortgerechte, hitze- und trockenresistente Sorten von Bäumen und Sträuchern heimischer 
Arten aus dem Herkunftsgebiet 7 zu verwenden. Auf Anforderung der Stadt sind entspre-
chende Herkunftsnachweise vorzulegen. 
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15. Staub- und Lärmminderungsplan für Gebäudeabriss und Baustellenbetrieb 

Zur Vermeidung bzw. Verminderung der baubedingten Staub- und Lärmemissionen für Gebäu
deabriss und Baustellenbetrieb verpflichten sich die Eigentümer, einen Staub- und Lärmminde
rungsplan mit Überwachungskonzept gemäß dem "Merkblatt zur Staubminderung auf Groß
baustellen" der LHS (Amt für Umweltschutz - Immissionsschutzbehörde) aufzustellen und ent
sprechend umzusetzen. 

Das Merkblatt ist im Internet unter folgender Adresse erhältlich: http://www.stutt
gart.de/img/mdb/publ/18230/54227.pdf 

Um die Nachbarschaft vor erheblichen Belästigungen zu schützen, ist dafür zu sorgen, dass 
Geräusche verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind. Es sind Vor
kehrungen zu treffen, um die Ausbreitung unvermeidbarer Geräusche auf ein Mindestmaß zu 
beschränken. Der Betrieb auf der Baustelle ist möglichst geräuscharm abzuwickeln. Zu diesem 
Zweck sind vorzugsweise Baumaschinen mit möglichst niedrigen Schallleistungspegeln einzu
setzen und Abschirmmaßnahmen zu treffen. Zu den Abschirmmaßnahmen gehört auch eine -
den Schallschutz der Anlieger berücksichtigende - Aufstellung der Baumaschinen. 

Bauherr, Bauunternehmer und Bauleiter haben beim Betrieb auf der Baustelle, insbesondere 
beim Betrieb von Baumaschinen, darauf zu achten, dass die zulässigen Immissionsrichtwerte 
nicht überschritten werden. 

Im Übrigen ist die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm - Geräu
schimmissionen - vom 19.081970 (Beilage Bundesanzeiger Nr. 160 vom 1. Sept. 1970) zu be
achten. 

Weiterhin ist die Verordnung der Landesregierung zur Verbesserung der Luftqualität in Gebie
ten mit hoher Luftschadstoffbelastung (Luftqualitätsverordnung-Baumaschinen) vom 
15.12.2015 im Zusammenhang mit der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift (VwV) zur Bestim
mung zulässiger Partikelminderungssysteme (PMS) nach Luftqualitätsverordnung-Baumaschi
nen vom 15.01.2016 zu beachten. 

Die Verordnung ist zum 30.12.2015 in Kraft getreten und sieht u. a. eine stufenweise Einfüh
rung von Emissionsanforderungen vor. 

Weitere Informationen sowie der Text der Verordnung und der Verwaltungsvorschrift sind un
ter folgender Adresse abrufbar: 

http://mvi.baden-wuerttemberg.de/de/mensch-umwelUluftreinhaltung/emissionen/. 

16. Kanalbeiträge 

Die Eigentümer verpflichten sich, die Kanalbeiträge auf Verlangen der LHS (Stadtmes
sungsamt) jeweils durch einen gesonderten Ablösungsvertrag abzulösen. 
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17. Leitungen und Telekommunikationseinrichtungen zugunsten von Energiever
sorgern und Telekommunikationsanbietern (z.B. Deutsche Telekom AG, Netze 
BW GmbH und LHS) 

Im Planbereich sind Versorgungsleitungen vorhanden. Die Eigentümer und - ver- rd 5 
pflichten sich, bei der Planungsanpassung die Anlagen der Leitungsträger auf den Grundstü-
cken der LHS zu berücksichtigen. Falls trotzdem eine Verlegung bzw. Schutzmaßnahmen · 
notwendig werden, sind den Leitungsträgern die dadurch entstehenden Kosten zu erstatten. 
Bei Planung neuer Baumstandorte ist das "Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische 
Ver- und Entsorgungsanlagen" zu beachten. Die Eigentümer verpflichten sich, Beginn und 
Ablauf der Baumaßnahme mit der Deutschen Telekom AG und anderen Versorgungsunter-
nehmen (wie z.B. Netze BW GmbH und LHS) frühzeitig abzustimmen. 

18. Verkehrsanlagen gemäß Maßnahmenplan (Anlagen 1.1 und 1.2), Planung 
und Herstellung durch die LHS mit Kostenregelung 

Folgende Maßnahmen werden durch die LHS hergestellt. Die Berechnung der Kostenpau
schalen beruht auf Kostenschätzungen des Tiefbauamts vom April 2019 gemäß Anlage 1. 

Maßnahme A3 gemäß Anlage 1.2: 

Mit Herstellung der öffentlichen Grünanlage wird eine Wegeverbindung zwischen der 
Balthasar-Neumann-Straße und dem geplanten Geh- und Radweg entlang der Mönchfeld
straße gebaut. Die Wegeführung wird entsprechend den künftigen Randbedingungen (To
pografie, vorhandene Baumstandorte usw.) in die Grünanlage eingepasst. Die Stadt ver
pflichtet sich zur Planung und Herstellun der We everbindun . Die Ei entümer beteili en 
sich mit einer Pauschale von 
- an den Planungs- und Herstellungskosten. Die Eigentümer verpflichten sich zur 
Zahlung dieser Kostenpauschale an die LHS bis spätestens einen Monat nach Rechtskraft 
des Bebauungsplans oder nach Erteilung einer Baugenehmigung nach§ 33 BauGB, jedoch 
frühestens mit Zustellung einer ordnungsgemäßen Zahlun saufforderun . Die Zahlun hat 
auf das Konto der Stadtkasse bei der BW Bank Stuttgart 

Maßnahme AS gemäß Anlage 1.2: 

rd 30 

rd 31 

An der Haltestelle Suttnerstraße ist ein zusätzlicher Haltestellenzugang mit Z-Überweg ge
~lant. Die LHS verpflichtet sich zur Planung und Herstellung des H~Z-
l)berwe . Die Ei entümer beteili en sich mit einer Pauschale von ----- rd 32 

an den Planungs- und Herstellungskosten. 
Die Eigentümer verpflichten sich zur Zahlung dieser Kostenpauschale an die LHS bis spä-
testens einen Monat nach Rechtskraft des Bebauungsplans oder nach Erteilung einer Bau
genehmigung nach § 33 BauGB, jedoch frühestens mit Zustellung einer ordnungsgemäßen 
Zahlungsaufforderun . Die Zahlun hat auf das Konto der Stadtkasse bei der BW Bank 
Stutt art rd 33 

Kostenregelung der Maßnahmen A3 und AS: 

Die Eigentümer verpflichten sich, die in der nachfolgenden Tabelle entsprechend ihrer zu
künftig realisierbaren Geschossfläche aufgeteilten Kosten für die Wegeverbindung und den 
zusätzlichen erforderlichen Z-Überweg in Höhe von - zu tragen. Die Kosten teilen . rd 34 
sich wie folgt auf: 
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Bauplatzgröße Geschossfläche 
Eigentümer Baufeld ca. Angabe Wohnen Kosten 

4 2.102 m2 2.522 m2 

5 2.083 m2 2.500 m2 

8 1.993 m2 2.392 m2 

rd 35 
(2) 2.119m2 1.343 m 2 

(3) 2.304 m 2 2.765 m 2 

(7) 2.016 m2 2.419 m 2 

(9) 3.697 m2 5.176 m 2 

(1) 1.827 m2 

Summe 

Maßnahmen A 1 und A2: 

Entlang der Mönchfeldstraße ist eine. Verlegung des Geh- und Radweges (A 1) und Neuher
stellung des Geh- und Radweges/ Feuerwehrzufahrt (A2) erforderlich. Nach Abschluss aller 
angrenzenden Baumaßnahmen stellt die LHS (Tiefbauamt) die o.g. Maßnahmen endgültig 
her. Die Eigentümer beteiligen sich mit 1111 an den Planungs- und Herstellungskosten. Die rd 36 

Maßnahmen A 1 und A2 werden nach Herstellung durch die LHS „centgenau" abgerechnet. 
Die Eigentümer verpflichten sich zur Zahlung an die LHS bis spätestens einen Monat nach 
Zustellung einer ordnungsgemäßen Zahlun saufforderun . Die Zahlun hat auf das Konto 
der Stadtkasse bei der BW Bank Stutt art rd 37 

Kostenregelung der Maßnahmen A 1 und A2: 

Gemäß Kostenschätzung des Tiefbauamts entsprechend Anlage 1 werden Kosten von ca. 
- erwartet. Für diese Angabe wird keine Gewähr übernommen. Der Kostenanteil rd 38 
der LHS und der Eigentümer beträgt in diesem Fall jeweils - Die Eigentümer ver- rd 39 
pflichten sich, die Kosten für die Maßnahmen A 1 und A2 entsprechend ihrer zukünftig reali-
sierbaren Geschossfläche zu trage!7: 

Kostenregelung der Maßnahmen A 1 und A2: 

Bauplatzgröße Geschossfläche prozentualer 
Eigentümer Baufeld ca. Angabe Wohnen Kostenanteil 

4 2.102 m2 2.522 m2 

5 2.083 m2 2.500 m2 

8 1.993 m2 2.392 m2 

(2) 2.119 m2 1.343 m2 

(3) 2.304 m 2 2.765 m2 

(7) 2.016 m2 
2.419 m2 .. (9) 3.697 m2 
5.176 m2 

( 1) 1.827 m2 -100% 

Die Abrechnung erfolgt „centgenau". Die prozentuale Kostenaufteilung zwischen den Ei
gentümern erfolgt gemäß oben dargestellter Tabelle. 
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19. Verkehrsanlagen gemäß Maßnahmenplan (Anlagen 1.1 und 1.2), Planung und 
Herstellung durch - mit Kostenregelung rd 21 

- verpflichtet sich, mit der LHS (Tiefbauamt) einen Baudurchführungsvertrag abzu- rd 21 

schließen, an den I gebunden ist. rd 24 

Im Baudurchführungsvertrag werden für die nachfolgende Maßnahme B14.1 u. a. folgende 
Regelungen erforderlich: 

• - beauftragt einen Verkehrsplaner (Auswahl des Büros bedarf der.Zustim- rd 21 
mung des Tiefbauamts) für die Planung der jeweiligen Verkehrsanlagen. 

• - schließt mit dem Verkehrsplaner einen Honorarvertrag auf Basis der HOAI rd 21 
2013 (oder neuer), Objektplanung Verkehrsanlagen und besondere Leistungen, je 
in Abstimmung mit dem Tiefbauamt, ab. 
Die jeweiligen Verkehrsanlagen werden in Standardbauweise und mit Standardbe
lägen auf Grundlage der Regelzeichnungen des Tiefbauamts und nach Vorgaben 
des Tiefbauamts geplant und hergestellt. 
Die Ausschreibung der Verkehrsanlagen erfolgt von dem/den jeweiligen Eigentü
mern auf Basis der VOB Teil Bund C nach Preisprüfung und Freigabe durch das 
Tiefbauamt. 

• Details der Abrechnungs- und Zahlungsmodalitäten. 

Im Einzelnen Maßnahme B14.1: 

Im Bereich der Balthasar-Neumann-Straße ist die Herstellung eines neuen Gehwegs erfor
derlich. - verpflichtet sich, nach Abschluss der angrenzenden Baumaßnahmen den 
Gehweg entlang der Grundstücksgrenze von Baufeld 8 in einer Länge von ca. 54 m herzu
stellen (siehe Anlage 1.2). Das Tiefbauamt übernimmt den Gehweg anschließend in seine 
Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht. Die LHS trägt die Planungs- und Herstel
lungskosten zu -· Die Baumaßnahme wird nach Herstellung durch de~tümer 
,,centgenau" abgerechnet. Die Zahlung der LHS erfolgt auf das Konto von .... 

20. . Beauftragung und Kostenbeteiligung Vermessung 

Die Eigentümer sollen für die notwendigen Vermessungsleistungen das Stadtmessungs
amt der LHS beauftragen. Die Initiierung der Vermessung erfolgt durch die LHS (Liegen
schaftsamt). Die Eigentümer tragen die Kosten der Vermessung. Es ist beabsichtigt, alle 

· zu erwerbenden und zu tau.sehenden Teilflächen in einem Fortführungsnachweis vermes- . 
sen zu lassen. 

Eine Voraussetzung zur Erteilung einer Baugenehmigung ist die Bildung von Baugrundstü
cken. Die Eigentümer verpflichten sich, die neu vermessenen Baugrundstücke jeweils im 
Grundbuch unter einer laufenden Nummer eintragen zu lassen. 

21. Abstandsflächenbaulasten 

Die Eigentümer der Baufelder 4 und 5 erklären sich zur Übernahme von Abstandsflächen
baulasten bereit, soweit diese erforderlich sind. 
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22. Abtretung von Verkehrsflächen nach den Grundsätzen von SIM 

Die Eigentümer beabsichtigen, die im Bebauungsplan ausgewiesenen öffentlichen Flächen 
unentgeltlich an die LHS abzutreten. 

In nachfolgender Tabelle sind, vorbehaltlich der erforderlichen beabsichtigten Neuvermes
sung, betroffene Flächenanteile aufgeführt: 

Teilfläche 
Ei entümer Baufeld von Teilfläche 

1111 5 4056/1 ca. 3 m2 

5 4056/1 ca. 13 m2 - 8 4060 ca. 80 m2 

23. Freiflächengestaltungsplan 

Zum Baugesuch ist ein qualifizierter Freiflächengestaltungsplan vorzulegen. Form und Inhalt 
des Freiflächengestaltungsplanes richten sich nach dem Merkblatt „Bauvorhaben und 
Bäume". Im Freiflächengestaltungsplan sind darüber hinaus die Schutzmaßnahmen für den 
zu erhaltenden Baumbestand und die artenschutzrechtlich erforderlichen Maßnahmen dar
zustellen. 

24. Ergänzende Regelungen 

rd 20 

rd 21 

Die Eigentümer und - verpflichten sich, die im Bebauungsplan in Ergänzung dieser rd 5 
Regelungen sowie ggfs. über diese Regelungen hinausgehende textliche oder zeichneri-
sche Festsetzungen umzusetzen und die im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens erge-
henden ergänzenden textlichen Hinweise verbindlich einzuhalten. Konkrete Inhalte der Bau
genehmigung bleiben unberührt. 

25. Vertragsstrafen 

Verstoßen die jeweiligen Eigentümer gegen die Bestimmungen der Ziff. 2 bis 24 und 28 die
ses städtebaulichen Vertrags, so ist die Stadt berechtigt, für jeden Fall der Zuwiderhandlung 
eine Vertragsstrafe festzusetzen, deren Höhe samt weiteren Bedingungen sich nach der Art 
der Zuwiderhandlung richtet. Für - betrifft dies Verstöße gegen die Bestimmungen rd 5 
der Ziffern 2 bis 5, 11 bis 14, 17 und 24. 

Insbesondere kann die Stadt im Falle eines Verstoßes nach den Ziffern 8 bis 10 - Geförder
ter Wohnungsbau auf Grundlage der SIM-Regelungen - eine Vertragsstrafe für den Fall fest
setzen, dass 
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1. Ziffer 8 Geförderter Wohnungsbau - Allgemeine Sozialmietwohnungen (SMW) mit städ
tischem Belegungsrecht 
Ziffer 9 Geförderter Wohnungsbau -Allgemeine Sozialmietwohnungen (SMW) ohne 
städtisches Belegungsrecht 

a. die Wohnungen ohne Zustimmung der Stadt in Eigentumswohnungen umgewan
delt und verkauft werden, 

b. die Mietpreisbindungen nicht eingehalten werden, 

II. Ziffer 8 bis Ziffer 10 - Geförderter Wohnungsbau 

a. · die Wohnungen innerhalb des Bindungszeitraums ohne Zustimmung der Stadt 
verkauft werden, 

b. die Wohnungen mit den jeweils dazugehörenden Garagen und Stellplätzen -für 
die Sozialmietwohnungen unter Umgehung des städtischen Belegungsrechts -
ohne Zustimmung der Stadt vermietet, überlassen oder zu anderen als zu 
Wohnzwecken benutzt werden, 

Die Eigentümer verpflichten sich im Falle von Verstößen gegen die Bestimmungen der Ziffern 
2 bis 24 und ~ntümer zur Entrichtung einer Vertragsstrafe von bis zu 0,2 Mio. Euro je 
Verstoß. Für --betrifft dies Verstöße gegen die Bestimmungen der Ziffern 2 bis 5, 11 
bis 14, 17 und 24. Diese Falls keine Einigkeit übe[ Art und Umfang der Verstöße erreicht wird, 
entscheidet die Stadt nach Maßgabe des§ 315 BGB. Die Vertragsstrafe wird in diesem Fall 
unter Berücksichtigung der Schwere des jeweiligen Verstoßes von der Stadt unter Darlegung 
des Verstoßes nach billigem Ermessen schriftlich gegenüber dem jeweiligen Eigentümer bzw. 
- festgesetzt. Die Bestimmung der Vertragsstrafe kann gerichtlich überprüft werden. 
Die Summe aller je Eigentümer zu entrichtenden Vertragsstrafen darf den Gesamtbetrag in 
Höhe von 1,0 Mio. Euro nicht überschreiten, gleiches gilt für die -

Die Vertragsstrafe ist binnen 4 Wochen zahlungsfällig, jedoch frühestens mit Zustellung einer 
ordnungsgemäßen Zahlungsaufforderung, wenn die Eigentümer die ihnen von der Stadt 
schriftlich gesetzte Nachfrist zur Einhaltung der Verpflichtungen schuldhaft fruchtlos verstrei
chen lassen. 

Vom Zeitpunkt ·der Fälligkeit an ist die Vertragsstrafe mit jährlich fünf Prozentpunkten über 
dem Basiszinssatz(§ 247 in Verbindung mit§ 288 Absatz 1 des BGB) zu verzinsen. Maßge
bend ist der am Monatsersten geltende Basiszinssatz für den ganzen Monat. Die Vertrags
strafen aus Ziffer 7 - 10 dieses städtebaulichen Vertrags fließen den Mitteln zur Förderung 
des geförderten Wohnungsbaus zu. 

Die etwaige Entrichtung von Vertragsstrafen entbinden die Eigentümer nicht von der Einhal
tung der Verpflichtungen aus diesem Vertrag. 

26. Vollstreckungsunterwerfung 

rd 5 

rd 5 

rd 5 

Die Eigentümer und - unterwerfen sich hinsichtlich der eingegangenen Verpflich- rd 5 
tungen aus diesem Vertrag der sofortigen Vollstreckung gemäß § 61 VwVfG. 
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27. Vertragsänderungen/ Salvatorische Klausel 

Vertragsänderungen oder -ergänzungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schrift
form. Nebenabreden bestehen nicht 

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen Regelun
gen dieses Vertrags nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich, unwirksame Bestimmun
gen durch solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck des Vertrags rechtlich und wirt
schaftlich entsprechen. Entsprechendes gilt für den Fall einer Regelungslücke. 

28. Rechtsnachfolger 

Die Rechte und Verpflichtungen aus diesem Vertrag sind an Dritte übertragbar. Die Rechte 
und Pflichten sind an den Dritten bzw. eventuellen Rechtsnachfolgern zu übertragen bzw. 
aufzuerlegen mit der Maßgabe, diese entsprechend weiter zu geben. Die Stadt verpflichtet 
sich, einer Veräußerung zuzustimmen, sofern die in Ziffer 7, 8, 9 und 10 genannten Voraus
setzungen erfüllt sind. Der nach dem vorliegenden Vertrag jeweils Verpflichtete haftet der 
LHS als Gesamtschuldner für die Verpflichtungen aus diesem Vertrag neben einem etwaigen 
Rechtsnachfolger, soweit ihn c;lie LHS nicht ausdrücklich schriftlich aus dieser Haftung ent
lässt. Die LHS darf die Entlassung aus der Haftung nur aus wichtigem Grund verweigern. Die 
gesamtschuldnerische Haftung gilt im Falle der Eigentumsübertragung nur insoweit, als den 
Eigentümern die Erfüllung der Verpflichtungen aus diesem Vertrag dann noch möglich ist. 

29. Eintragung im Baulastenverzeichnis 

Der Vertrag wird nachrichtlich im Baulastenverzeichnis vermerkt, nachdem dieser vollständig 
wirksam geworden ist. 
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30. Wirksamwerden ·des Vertrags 

Die Verpflichtungen, die die Eigentümer im vorliegenden städtebaulichen Vertrag überneh
men, werden erst wirksam, wenn der Bebauungsplan im Hinblick auf die Grundzüge der Pla
nung im Wesentlichen in der Fassung der öffentlichen Auslegung gern.§ 3 Abs. 2 BauGB in 
Kraft tritt oder eine Baugenehmigung gern. § 33 BauGB erteilt wird. Die Ziffern 1, 2, 13 - 30 
treten in jedem Fall mit Vertragsschluss in Kraft. 

Stuttgart, .......................... . Stuttgart, .......................... . 

-r -Amt für Stadtplanung und Wohnen 
Landeshauptstadt Stuttgart 

Stuttgart, ..... .. .... .. ..... ... ..... . Stuttgart, ................. .... ..... . 

Stuttgart, .......................... . Stuttgart, .......... .... .. .......... . 

Stuttgart, .......................... . 

Stuttgart, .......................... . Stuttgart, .................. .. ...... . 
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Anlagen 

Übersichtsplan Baufelder (Anlage A) . 
Bebauungsplanentwurf inkl. Textteil (Anlage B) 
Kostenschätzung des Tiefbauamts vom (Anlage 1) 
Verkehrsanlagen gemäß Maßnahmenplan (Anlagen 1.1 und 1.2) 
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Anlage 1 

Bebauungsplanverfahren Mönchfeldstraße / Balthasar-Neumann-Straße 
in Mütilhausen (Mühl 85) · 
- Herstellung / Umbau / Erweiterung von öffentlichen Verkehrsanlagen 

Kostenschätzung 

A. Verkehrsanlagen mit Kostenteilung Stadt/ Investoren -

.1. Verlegung Geh- und Radweg südlich Christoph-Ulrich-Hahn-Haus 
entlang Stadtbahngleise bis Einmündung Balthasar-Neumann-Straße 

Geh- und Radweg neu: 343 m2 x 
Verkehrsgrün (incl. Bäume) neu:166 m2 x 

Teilsumme ca.-

2. Geh- und Radweg (neu) entlang Stadtbahngleise zwischen Einmündung 
Balthasar-Neumann-Straße und Suttnerstraße 

Geh- und Radweg neu: 1.620 m2 x 
Verkehrsgrün (incl. Bäume) neu 1.240 m2 

Teilsumme ca.-

3. Geh- und Radwegverbindung (neu) Bereich Öffentliche Grünfläche/Spielplatz 

Geh- und Radweg neu: 150 m2 x 

Teilsumme ca.-

4. Geh- und Radwegverbindung gr1/fr2 (neu) bei Kindertagesstätte 

Geh- und Radweg neu: 192 m2 x 

Teilsumme ca.-

5. Haltestelle Suttnerstraße, zusätzlicher Haltestellenzugang mit Z-Überweg 

Fahrleitungsmast mit-abspannung versetzen= ca. -
Bau der Zugänge zu den Hochbahnsteigen und 
eines Z-Überweges ca -
Signalisierung des Z-Überweges (Signalprogramme, 
Kontakte, Signalmaste, Signale, software, Test und 
Inbetriebnahme ca. -

Teilsumme 

Gesamtkosten Ver~n mit Kostenteilung 
Stadt/ Investoren ..... Teil A 

gerundet: 

ca.-

ca.-

-
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Anlage 1 

B. Neubau und Umbau von Verkehrsanlagen mit Finanzierung (100%) durch Stadt 

-Gehwege 

Neubau und Umbau von Gehwegen: 
1.373m2x-

Teilsumme 

2. Fahrbahnen . 

Neubau und Umbau von Fahrbahnen: 

1.514m
2 x-= 

Teilsumme 

3. Verkehrsgrünflächen • 

Neubau und Umbau von Verkehrsgrünflächen: 

954m
2 x-= 

Teilsumme 

Gesamtkosten Neubau und Umbau von Verkehrsanlagen 
mit Finanzierung (100%) durch Stadt (Teil B) 

ca.-

ca.-

ca.-

gerundet: 

Gesamtkosten für die im Geltungsbereich des Bebauungsplans 
neu herzustellenden bzw. umzubauenden 
Verkehrsanlagen (Teil A und Teil B) 

ca.-

ca.-

ca. -

ca.-

-
-

In den Kostenansätzen sind die Kosten für Planung, Beleuchtung, Entwässerung der 
Verkehrsanlagen enthalten. Kosten für Grunderwerb, Freimachung Baugrundstücke, 
Rückbau von wegfallenden öffentlichen Verkehrsanlagen usw. sind nicht enthalten. 

Aufgestellt 
18.04.2019 --
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1. 

2. 

Nachtragsvereinbarung zum 
städtebaulichen Vertrag vom 22.07.2019 

zum Bebauungsplan 
mit Satzung über örtliche Bauvorschriften 

Mönchfeldstraße / Balthasar-Neumann-Straße 
im Stadtbezirk Stuttgart-Mühlhausen 

zwischen 

der Landeshauptstadt Stuttgart 
-Amt für Stadtplanung und Wohnen 

(im Folgenden: Stadt) 

und 

---(im Folgenden: -) 

Vorbemerkung: 

rd 2 

Der städtebauliche Vertrag zum Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften 
Mönchfeldstraße / Balthasar-Neumann-Straße im Stadtbezirk Stuttgart-Mühlhausen wurde 
am 22.07.2019 unter anderen zwischen der Stadt und - geschlossen. Neben. 
- war auch , als Eigentümerin des Baufeldes 8, Vertrags
partner. 

Zwischenzeitlich hat - mit - einen Kaufvertrag abgeschlossen und ist voll
umfänglich in die Rechtsnachfolge im gegenständlichen städtebaulichen Vertrag eingetre
ten. - ist bereits als neue Eigentümerin im Grundbuch eingetragen und verpflichtet 
sich, alle den Voreigentümer des Baufelds 8 betreffenden Verpflichtungen zu übernehmen. 

Der städtebauliche Vertrag samt Anlagen (im Folgenden: ,,städtebaulicher Vertrag") ist 
den Parteien bekannt; auf Beifügung wird verzichtet. 

1 
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2. 

3. 

4. 

- ist im Gegensatz zur- überwiegend Bestandshalter von Mietwohnungen in 
der Landeshauptstadt Stuttgart. Zusammen mit der Stadt besteht das Interesse an diesem 
Standort möglichst geförderten Wohnungsbaus zu realisieren und dem Ziel den Mietwoh

nungsbestand - zu erhöhen entgegen zu kommen. 

tritt in die unter Ziffer Acht (Geförderter Wohnungsbau auf der Grundlage der 
SIM-Regelungen -Allgemeine Sozialmietwohnungen mit städtischem Belegungsrecht) des 
Städtebaulichen Vertrags genannten Regelungen ein. Nachrichtlich ist die dort vereinbarte 
Flächenaufteilung angeführt. 

- Eigenanteil 
- Kauf LHS 

8 

10 % 
10 % 

155 m2 

24 m2 

179 m2 

Im städtebaulichen Vertrag unter Ziffer Zehn sind nachstehende zusammengefasste 
Wohnflächen für PWE, die auf dem Baufeld 8 durch - zu realisieren sind, aufge
führt. 

Eigentümer !Baufeld Wohnfläche SIM- Quote WFPWE 

- Eigenanteil 1.551 m2 10 % 155 m2 

-Kauf LHS 243 m2 40% 97 m2 

8 1.794 m2 252 m2 

rd 5 
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Die Stadt und - sind übereingekommen, dass mit der Umwandlung der Flächen für den rd 5 
geförderten Wohnungsbau von PWE-Wohnungen zu Sozialmietwohnungen zum einen dem Er-
fordernis zur Schaffung von dringend benötigten Sozialmietwohnungen sowie dem Unterneh-

mensziel -• nämlich den Bestand an Mietwohnungen kontinuierlich zu erhöhen, Rech- rd 5 
nung getragen wird. 

Dies vorausgeschickt vereinbaren die Parteien was folgt: 

2 



1. Übertragung der Verpflichtung zur Erstellung von gefördertem Wohnraum von Bau
feld 8 auf Baufeld 3 

Die Verpflichtung zur Erstellung von gefördertem Wohnraum auf dem Baufeld 8 wird auf 
das künftig im Eigentum - stehende Baufeld 3 übertragen. rd 5 

2. Wandlung des Förderprogramms von Preiswertem Wohneigentum (PWE) zu Sozial
mietwohnungen (SMW) 

Die in den Vorbemerkungen unter Ziffer Vier aufgeführten Flächenanteile werden nicht als 
PWE, sondern als SMW mit städtischem Belegungsrecht gemäß Ziffer Acht des Städtebau
lichen Vertrags hergestellt. Klarstellend wird hier erwähnt, dass die übrigen Vereinbarungen 
der Ziffer Acht, insbesondere Inanspruchnahme der Landesförderung, Bindungszeitraum, 
Miethöhe und Absicherung durch Dienstbarkeiten, ebenfalls gelten. 

3. Im Übrigen gelten die Regelungen des städtebaulichen Vertrages vom 22 .07.2019 unver
ändert fort. 

Stuttgart, ... ....... .... .... .. ... ... . Stuttgart, .. ....... ......... .. .. ... . . 

- --Amt für Stadtplanung und Wohnen 
Landeshauptstadt Stuttgart 

Stuttgart, .... .............. ........ . Stuttgart, ....... ......... .. .... .... . 
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